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Welcome to Spiraltrax
Intelligent digital archive system
Document Management System
Spiraltrax is a tool for companies and organisations that improves efficiency and organisation. It streamlines the process of storing, sharing and processing electronic documents. AI technology is particularly powerful here as it can automate many manual tasks associated with document management.[image: Spiraltrax DMS]	Intuitive Bedienung
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Intuitive Bedienung
Dokumente finden
Einzelne oder kombinierte Suchbegriffe, fehlertolerante Suche, Zeitraum, Dateiart und Status sind kombinierbar.
Zusammenhängende Dokumente identifizieren
Durch einen Doppelklick werden Dokumente aufgelistet, die zum Beispiel über eine Rechnungsnummer damit verbunden sind.
Angepasste Benutzeroberfäche
Passt sich automatisch an jede(n) BenutzerIn an, indem nur Funktionen angezeigt werden, zu deren Ausführung die Person berechtigt ist.
Keine Kategorisierung
Der/die BenutzerIn muss keine Kategorien oder Unterverzeichnisse anlegen; das System organisiert die Dokumente und ihre Auffindbarkeit.
Ansicht
Archivierte Dateien können direkt im Programm angezeigt werden. Durch Rein- oder Rauszoomen können mehr oder weniger Seiten gleichzeitig angezeigt werden.
Mehrere Ansichten
Pinboard Fenster ermöglichen die dauerhafte Darstellung von Dokumentseiten. Pinboards können auf einem zweiten Monitor positionieren werden.
Eingänge
Eigener Bereich für neue Datei- und Nachrichteneingänge; diese können als erledigt markiert oder gefiltert werden.


Darstellung betrieblicher Abläufe
Stempeln
Frei definierbare Stempel zur Umsetzung und Dokumentation betrieblicher Abläufe.
Verbinden
Dokumente können miteinander verbunden werden um vollständige Prozesse zu erfassen.
Buchhaltung
Eingabe von Buchungssätzen direkt am Dokument mithilfe von vordefinierten Stempeln.
Weitergabe
Dateien können an KollegInnen weitergegeben werden.
Kommunikation
Interner Versand von Nachrichten an KollegInnen.
Notizen
Ergänzung von Dokumenten durch Textzusätze, die bei der Suche berücksichtigt werden.


Automatisierung mit künstlicher Intelligenz
Digitalisierung
Die vollständige und zentrale Erfassung von Dokumenten und Abläufen ist die Grundlage für fortschreitende Automatisierungen.
Archivierung
Mit Verwendung der E-Mail-Inbox werden eingehende E-Mails und deren Anhänge automatisch archiviert.
Kategorisierung
Automatisierte Erkennung standardisierter oder kundenspezifischer Dokumente mithilfe von Vorschriften oder erlernter Mustererkennung.
Prozesse
Automatisierte Abläufe aufgrund des Eingangs von kategorisierten Dokumenten; automatisierte Zuteilung von Eingängen; automatisierte Prüfungen.
Entscheidungen
Die zentrale Erfassung unterschiedlicher Dokumentenarten ermöglicht die Verknüpfung von Informationen; die optimale Grundlage für viele automatisierte Entscheidungen.
Künstliche Intelligenz
Die Erfassung aller Veränderungen mit Zuhilfenahme eines Process-Mining-Programms liefert die Voraussetzung für ein selbstlernendes System.


Unterstützt Compliance-Richtlinien
Prüfungssituation
Durch den zentralen Zugriff auf Dokumente und die damit verbundenen Unterlagen lassen sich Abläufe und Zusammenhänge blitzschnell darstellen.
Kontrolle der betrieblichen Abläufe
Durch das Mitschreiben von Abläufen und die Reglementierung der Ausführungsrechte können betriebliche Abläufe kontrolliert werden.
Eindeutige Identifizierung der Dokumente
Mithilfe der eindeutigen Dokumenten- oder Seiten-ID lassen sich Unterlagen direkt zuordnen, zum Beispiel im Buchhaltungssystem.
Unveränderlichkeit
Alle archivierten Dateien bleiben unverändert; Informationen über Bearbeitungsvorgänge werden getrennt in einer Datenbank gespeichert.
DSGVO
Zum Schutz personenbezogener Daten steht Ihnen eine Benutzerkontensteuerung zur Verfügung, die dem Prinzip der geringsten Rechte folgt.
GoBD ready (Stand 28.11.2019)
Bietet Konfigurationsmöglichkeiten und Funktionen, die für einen GoBD-konformen Einsatz erforderlich sind.


Durchgängiges Sicherheitskonzept
Zugriffssteuerung
Benutzerrechte, Gruppen und Dateirechte regeln den Zugriff für jede(n) BenutzerIn und jede Datei.
Rollenbasierte Funktionalität
Festlegung welche Funktionen ein(e) BenutzerIn verwenden darf.
Synchronisierte Sicherheitskopien
Ständig aktualisierte Kopien der Originaldateien, örtlich getrennt und verschlüsselt.
Eigene Sicherungskopie
Uneingeschränkte Kontrolle über die Daten durch zusätzliche Kopien beim Kunden.
Sichere Anmeldung
Zwei-Faktor-Anmeldung, einmaliger Zugangscode, Captcha-Test, Verwendung von Content Security Policy.
Sichere Verbindungen
Alle Verbindungen nach Industriestandard verschlüsselt, Prüfung der Gegenstellen mit Zertifikaten.
Systemsicherheit
Betrieb mit Security Enhanced Linux nach US-Industriestandard in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren.
Protokoll
Jede Änderung wird mit Details über Anwender, Zeitpunkt und Inhalt erfasst.
Standort
Durch die Wahl eines inländischen Serverstandorts bleiben die Daten im Land und unterliegen ausschließlich den hier gültigen Datenschutzgesetzen.


Zentrales Archivieren
Pdf
Alle gebräuchlichen Standards
Gescannte Dokumente
Texterkennung, automatische Ausrichtung, im Pdf-Format
Emails
Mit oder ohne Anhang
Tabellen
xls, xlsx, ods
Textdokumente
doc, docx, odt
Nachrichten
intern


Datenimport auf unterschiedliche Arten
Internetbrowser
Einfaches Hochladen über die Benutzeroberfläche.
Email
Automatische Archivierung von Emails und Anhängen.
Ftp
Effizientes Einspielen großer Datenmengen, automatische Übermittlung gescannter Dokumente.


Integration mit anderen Programmen
Buchhaltung
Weitergabe von Buchungssätzen an das vorhandene Buchhaltungssystem.
Process Mining
Weitergabe der detaillierten Event-Logs an Programme zur Analyse und Kontrolle der betrieblichen Abläufe.
Eigene Programme
Datenübermittlung mittels der standardisierten FTPs-Schnittstelle über den bereitgestellten FTPs-Zugang.


Hohe Verfügbarkeit
SaaS oder Cloud
Sicherer Zugriff von jedem Standort und benutzerbezogene Regulierung über verschiedene Sicherheitsmerkmale.
Containervirtualisierung
Container-Architektur für Skalierbarkeit und automatisierte Überwachung.
Widerherstellung
Schnelle Wiederherstellung der Verfügbarkeit nach Ausfällen mithilfe des Rechenzentrums und unserer Spezialisten.
Schadensbegrenzung bei Hackerangriffen
Erhöhte Gewährleistung der Wiederherstellbarkeit durch ein separates Backup beim Kunden.
Benutzeroberfläche im Internetbrowser
Keine Softwareinstallation erforderlich, Zugang von allen PCs mit kompatiblem Browser (*).
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Datenschutzerklärung
Informationen und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist:

J. Roy
Heimbergstr. 11
85250 Altomünster
Deutschland

Fragen zum Thema Datenschutz richten Sie bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:

Spiraltrax
Der Datenschutzbeauftragte
Heimbergstr. 11
85250 Altomünster
Deutschland

oder per E-Mail an datenschutz@spiraltrax.com
Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur zur Abwicklung Ihrer Bestellungen und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen. Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse auch, um Ihnen diesen zuzusenden. Wenn Sie sich auf spiraltrax.com registriert haben, informieren wir Sie über Fehlermeldungen aus den Rechenzentren. Sie können sich über unser Bewerberportal bei uns bewerben und uns Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen lassen.
Diese Kategorien von Daten werden von uns erfasst
Wenn Sie unsere Website besuchen, wird unter anderem Ihre IP-Adresse in anonymisierter Form gespeichert. Wenn Sie sich bei uns registrieren, werden Ihre Kontaktinformationen gespeichert. Wenn Sie bei uns Produkte bestellen, werden auch Ihre Adress- und Zahlungsdaten gespeichert. Im Einzelnen werden folgende Daten von Ihnen gespeichert.
Email Adressen
Wenn Sie unseren Newsletter abonniert haben oder wenn Sie sich auf spiraltrax.com registriert haben, speichern wir auch Ihre E-Mail Adresse. Wir löschen diese Daten, wenn Sie Ihr Benutzerkonto löschen oder sich vom Newsletter wieder abgemeldet haben.
Wir verwenden diese Daten ausschließlich für die Zusendung der gewünschten Informationen und Angebote.
Um einen einwilligungsfähigen Newsletter-Versand zu gewährleisten, verwenden wir das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Dabei lässt sich der potenzielle Empfänger in eine Verteilerliste aufnehmen. Anschließend erhält der/die NutzerIn die Möglichkeit, die Eintragung auf rechtssichere Weise durch eine Bestätigungs-E-Mail zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung eingeht, wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den Austragen-Link im Newsletter. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Registrierungsdaten
Im Rahmen Ihrer Anmeldung bei uns müssen wir bestimmte personenbezogene Daten von Ihnen als Ihre Anmeldedaten erheben und verarbeiten. So benötigen wir z.B. Ihren Namen, Adressdaten, Telefonnummer, Zahlungsdaten und Ihre E-Mail-Adresse, um Ihre Bestellungen zu bearbeiten. Bei der Zahlung per Kreditkarte erheben und speichern wir keine Zahlungsverkehrsdaten wie Kreditkartennummern oder Prüfziffern. Diese Informationen geben Sie nur direkt an den jeweiligen Zahlungsdienstleister weiter. Eine Ausnahme bildet eine so genannte Pseudokartennummer bei Kreditkartenzahlungen: Damit Sie Ihre Kreditkartendaten nicht bei jedem Zahlungsvorgang neu eingeben müssen, wird eine Pseudokartennummer für Ihr Kundenkonto gespeichert. Die Pseudokartennummer ermöglicht Ihnen nur die Bezahlung von Angeboten auf unserer Website, die über Ihr Kundenkonto bestellt werden und ist nicht identisch mit der Kreditkartennummer. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs.. 1 lit. b DSGVO. Wir löschen diese Daten innerhalb von 24 Monaten, sobald Sie Ihr Benutzerkonto bei uns löschen oder wenn die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Sie können Ihr Benutzerkonto bei uns löschen, indem Sie uns eine E-Mail an datenschutz@spiraltrax.com mit der Bitte um Löschung schicken.
Server Log-Dateien
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern wir automatisch bestimmte Daten. Das umfasst unter anderem die IP-Adresse, Typ und Version des verwendeten Browsers, Dateum, Uhrzeit und die Website, von der aus die NutzerInnen auf unsere Seite kommen. Die IP-Adresse wird anonymisiert gespeichert. Ein Personenbezug kann nicht mehr hergestellt werden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Stellenauschreibungen
Falls Sie uns Bewerbungsunterlagen wie Lebenslauf, Zeugnisse und Anderes zugesandt haben: Bewerbungsunterlagen von Bewerbungen, die nicht zu einer Stellenbesetzung geführt haben, werden nach 6 Monaten gelöscht. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung zur weiteren Speicherung gegeben haben, werden Ihre Bewerbungsunterlagen nach 24 Monaten gelöscht. Bei Bewerbungen, die zu einer Stellenbesetzung geführt haben, werden die Unterlagen in unser Mitarbeiterverwaltungssystem übernommen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens ist hauptsächlich Linie § 26 BDSG in der Fassung vom 25.05.2018.
Weitergabe Ihrer Daten
Neben dem für die Verarbeitung Verantwortlichen können auch externe Dienstleister, die uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen unterstützen, Zugang zu Ihren Daten haben. Gelegentlich können auch andere Dritte wie Behörden, externe Berater oder bestimmte Geschäftspartner Ihre Daten erhalten. Konkret sind diese Fallabhängig wie folgt:
Zahlung per Kreditkarte
Bei Zahlung per Kreditkarte wird die Zahlung von einem externen Dienstleister abgewickelt und die Daten werden direkt von diesem Anbieter erhoben.
Drittländer
Datenübermittlungen in Drittländer finden unter Beachtung der gesetzlich geregelten Zulässigkeitsvoraussetzungen statt. Wenn die Übermittlung von Daten in ein Drittland nicht der Erfüllung unseres Vertrages mit Ihnen dient, uns keine Einwilligung von Ihnen vorliegt, die Übermittlung nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und keine andere Ausnahmeregelung zutrifft, übermitteln wir Ihre Daten nur dann in ein Drittland, wenn ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO oder angemessene Garantien gemäß Art. 46 DSGVO vorliegen.
Inkasso
Im Falle eines Inkasso Verfahrens werden die erforderlichen Daten an einen externen Dienstleister weitergegeben.
Weitere mögliche Empfänger
Gerichte und staatliche Stellen.
Ort der Datenverarbeitung
Die Daten werden ausschließlich in dem von uns beauftragten Rechenzentrum in Deutschland verarbeitet. Ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit dem Dienstleister liegt vor.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die auf den Computern der NutzerInnen gespeichert werden. In den Cookies können verschiedene Daten gespeichert werden. Ein Cookie dient in erster Linie dazu, Informationen über eine(n) NutzerIn oder die Hardware, auf der das Cookie gespeichert ist, während oder nach seinem Besuch eines Online-Angebots zu speichern.

Temporäre Cookies oder Session-Cookies sind Cookies, die gelöscht werden, nachdem ein(e) NutzerIn ein Online-Angebot verlassen und seinen Browser geschlossen hat. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Online-Shop oder ein Login-Stau gespeichert werden.

Permanente oder persistente Cookies sind solche, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann zum Beispiel der Login-Status gespeichert werden, wenn NutzerInnen sie nach mehreren Tagen besuchen. Ebenso können die Interessen der Nutzer in einem solchen Cookie gespeichert werden, das zur Reichweitenmessung oder zu Marketingzwecken verwendet wird.

Drittanbieter-Cookies sind Cookies, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Online-Angebot betreibt, angeboten werden (handelt es sich nur um dessen Cookies, spricht man von Erstanbieter-Cookies).

Wenn NutzerInnen nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Computer gespeichert werden, werden sie gebeten, die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.

Unsere Website verwendet, wenn überhaupt, nur temporäre oder Session-Cookies. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Social Media
Wir unterhalten Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken und Plattformen, um mit unseren Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen zu informieren. Beim Aufruf der jeweiligen Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und Datenverarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Betreibers.

Soweit in unserer Datenschutzerklärung nicht anders angegeben, verarbeiten wir die Daten der NutzerInnen, soweit diese innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen mit uns kommunizieren. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der NutzerInnen erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer umfassenden Information der NutzerInnen und der Kommunikation mit den Nutzer(n)Innen gemäß Art. 6 (1) lit. f. DSGVO. Werden die NutzerInnen von den jeweiligen Anbietern der Plattformen um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten, so ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO.

Für eine detaillierte Beschreibung der jeweiligen Verarbeitung und der Opt-Out-Möglichkeiten verweisen wir auf die unten verlinkten Informationen der Anbieter.

- Twitter
Anbieter: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA).
Datenschutzrichtlinie: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization Twitter hat sich zur Einhaltung des EU-Datenschutzes im Rahmen des Privacy Shields verpflichtet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Facebook
Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Datenschutzrichtlinie: https://www.facebook.com/about/privacy/
Abmeldung: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

- Instagram
Anbieter: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Datenschutzbestimmungen/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- LinkedIn
Anbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland.
Datenschutzrichtlinie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

- Xing
Anbieter: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.
Datenschutzrichtlinie: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Videos
Wir binden Videos von folgenden Plattformen in unser online Angebot ein.

- YouTube
Anbieters: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Datenschutzhinweis: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
Ihre Rechte als Betroffene
Um Ihre Rechte geltend zu machen, nutzen Sie bitte die zu Beginn genannten Kontaktdaten.

- Recht auf Widerruf (Art. 7 (3) DSGVO)
Sie haben das Recht, eine bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen.

- Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, an die Ihre Daten weitergegeben wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht von uns erhoben wurden, und das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung verlangen.

- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer Daten, wenn die über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind.

- Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 GDPR)
Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber der Löschung widersprechen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese aber zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.

- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese gegebenenfalls an Dritte zu übermitteln.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

- Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir auf der Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) verarbeiten, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie können der Datenverarbeitung für Zwecke der Direktwerbung jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
Sie haben auch das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen.
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Dienstanbieter im Sinne von §5 TMG:

Spiraltrax
Heimbergstr. 11
85250 Altomünster
Deutschland

Tel.: +49 (0)8254 9966-105*
Fax: +49 (0)8254 9966-106*
* Übliche Telefongebühren aus dem Festnetz (Keine Zusatzgebühren)

E-Mail: contact@spiraltrax.com

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Allgemeine Vertragsbedingungen
 AV Roy Consulting Version 3.0
 1. Vergütung, Zahlung, Leistungsschutz, Termine
  1.1.
 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Vergütung nach Aufwand zu den bei Vertragsschluss allgemein gültigen Preisen des Anbieters berechnet. Vergütungen sind grundsätzlich Netto-Preise zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer.
 Der Anbieter kann monatlich abrechnen. Werden Leistungen nach Aufwand vergütet, dokumentiert der Anbieter die Art und Dauer der Tätigkeiten und übermittelt diese Dokumentation mit der Rechnung.
 1.2.
 Alle Rechnungen sind grundsätzlich spätestens 14 Kalendertage nach Zugang frei Zahlstelle ohne Abzug zu zahlen.
 1.3.
 Der Kunde kann wegen Mängeln nur aufrechnen oder Zahlungen zurückbehalten, soweit ihm tatsächlich Zahlungsansprüche wegen Sach oder Rechtsmängeln der Leistung zustehen. Wegen sonstiger Mängelansprüche kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter Berücksichtigung des Mangels verhältnismäßigen Teil zurückbehalten. Ziffer 4.1 gilt entsprechend. Der Kunde hat kein Zurückbehaltungsrecht, wenn sein Mangelanspruch verjährt ist. Im Übrigen kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder eine Zurückbehaltung ausüben.
 1.4.
 Der Anbieter behält sich das Eigentum und einzuräumende Rechte an den Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung der geschuldeten Vergütung vor, berechtigte Mängeleinbehalte gemäß Ziffer 1.3. Satz 2 werden berücksichtigt. Weiterhin behält sich der Anbieter das Eigentum vor bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden.
 Der Anbieter ist berechtigt, für die Dauer eines Zahlungsverzugs des Kunden diesem die weitere Nutzung der Leistungen zu untersagen. Dieses Recht kann der Anbieter nur für einen angemessenen Zeitraum geltend machen, in der Regel höchstens für 6 Monate. Darin liegt kein Rücktritt vom Vertrag. § 449 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.
 Geben der Kunde oder dessen Abnehmer die Leistungen zurück, liegt in der Entgegennahme der Leistungen kein Rücktritt des Anbieters, außer er hat den Rücktritt ausdrücklich erklärt. Gleiches gilt für die Pfändung der Vorbehaltsware oder von Rechten an der Vorbehaltsware durch den Anbieter.
 Gegenstände unter Eigentums oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Anbieter vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt durch den vorliegenden Vertragsabschluss seine künftigen Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Anbieter ab, der diese Abtretung hiermit annimmt.
 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Anbieters die Höhe der gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Anbieter auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.
 1.5.
 Der Kunde ist verpﬂichtet, bei einer zulässigen Übertragung von Nutzungsrechten an Lieferungen und Leistungen dem Empfänger deren vertraglich vereinbarte Beschränkungen aufzuerlegen.
 1.6.
 Gleicht der Kunde eine fällige Forderung zum vertragsgemäßen Zahlungstermin ganz oder teilweise nicht aus, kann der Anbieter vereinbarte Zahlungsziele für alle Forderungen widerrufen. Der Anbieter ist ferner berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Vorkasse oder gegen Sicherheit durch Erfüllungsbürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers vorzunehmen. Die Vorkasse hat den jeweiligen Abrechnungszeitraum oder – bei Einmalleistungen – deren Vergütung zu umfassen.
 1.7.
 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pﬂichten gegenüber dem Anbieter zu erfüllen, kann der Anbieter bestehende Austauschverträge mit dem Kunden durch Rücktritt, Dauerschuldverhältnisse durch Kündigung fristlos beenden, auch bei einem Insolvenzantrag des Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kunde wird den Anbieter frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren.
 1.8.
 Feste Leistungstermine sollen ausschließlich ausdrücklich in dokumentierter Form vereinbart werden.
 Die Vereinbarung eines festen Leistungstermins steht unter dem Vorbehalt, dass der Anbieter die Leistungen seiner jeweiligen Vorlieferanten rechtzeitig und vertragsgemäß erhält.
 2. Zusammenarbeit, Mitwirkungspﬂichten, Vertraulichkeit
 2.1.
 Kunde und Anbieter benennen jeweils einen verantwortlichen Ansprechpartner. Die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Anbieter erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, über diese Ansprechpartner.
 Die Ansprechpartner haben alle mit der Vertragsdurchführung zusammenhängenden Entscheidungen unverzüglich herbeizuführen. Die Entscheidungen sind verbindlich zu dokumentieren.
 2.2.
 Der Kunde ist verpﬂichtet, den Anbieter soweit erforderlich zu unterstützen und in seiner Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu wird er insbesondere notwendige Informationen zur Verfügung stellen und nach Möglichkeit einen Remotezugang auf das Kundensystem ermöglichen. Soweit aus Sicherheitsgründen oder sonstigen Gründen ein Remotezugang nicht möglich ist, verlängern sich davon betroffene Fristen angemessen; für weitere Auswirkungen werden die Vertragspartner eine angemessene Regelung vereinbaren. Der Kunde sorgt ferner dafür, dass fachkundiges Personal für die Unterstützung des Anbieters zur Verfügung steht.
 Soweit im Vertrag vereinbart ist, dass Leistungen vor Ort beim Kunden erbracht werden können, stellt der Kunde auf Wunsch des Anbieters unentgeltlich ausreichende Arbeitsplätze und Arbeitsmittel zur Verfügung.
 2.3.
 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde für eine ordnungsgemäße Datensicherung und Ausfallvorsorge für Daten und Komponenten (etwa Hardware, Software) sorgen, die deren Art und Bedeutungangemessen ist.
 2.4.
 Der Kunde hat Mängel unverzüglich in nachvollziehbarer und detaillierter Form unter Angabe aller für die Mängelerkennung und analyse zweckdienlichen Informationen schriftlich zu melden. Anzugeben sind dabei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum Auftreten des Mangels geführt haben, die Erscheinungsform sowie die Auswirkungen des Mangels. Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden dafür die entsprechenden Formulare und Verfahren des Anbieters verwendet.
 2.5.
 Der Kunde wird den Anbieter bei Prüfung und Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Beteiligten im Zusammenhang mit der Leistungserbringung angemessen auf Anforderung unterstützen.
 Dies gilt insbesondere für Rückgriffsansprüche des Anbieters gegen Vorlieferanten.
 2.6.
 Die Vertragspartner sind verpﬂichtet, über Geschäftsgeheimnisse sowie über sonstige als vertraulich bezeichnete Informationen (z.B. in Unterlagen, Dokumenten, Datenbeständen), die im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung bekannt werden, Stillschweigen zu wahren und diese ohne schriftliche Einwilligung des anderen Vertragspartners weder über den Vertragszweck hinaus zu nutzen noch offen zu legen.
 Der jeweils empfangende Vertragspartner ist verpﬂichtet, für Geschäftsgeheimnisse und für als vertraulich bezeichnete Informationen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen zu treffen. Die Vertragspartner sind nicht berechtigt, Geschäftsgeheimnisse des anderen Vertragspartners durch Beobachten, Untersuchen, Rückbau oder Testen des Vertragsgegenstands zu erlangen. Gleiches gilt für sonstige bei Vertragsdurchführung erhaltene Informationen oder Gegenstände.
 Die Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen sowie sonstigen als vertraulich bezeichneten Informationen an Personen, die nicht an dem Abschluss, der Durchführung oder Abwicklung des Vertrags beteiligt sind, darf nur mit schriftlicher Einwilligung des jeweils anderen Vertragspartners erfolgen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet die Verpﬂichtung zur Geheimhaltung für sonstige als vertraulich bezeichnete Informationen nach Ablauf von fünf Jahren nach Bekanntwerden der jeweiligen Information, bei Dauerschuldverhältnissen jedoch nicht vor deren Beendigung.  Geschäftsgeheimnisse sind zeitlich unbegrenzt geheim zu halten.
 Die Vertragspartner werden diese Verpﬂichtungen auch ihren Mitarbeitern und eventuell eingesetzten Dritten auferlegen.
 2.7.
 Den Vertragspartnern ist bekannt, dass eine elektronische und unverschlüsselte Kommunikation (z.B. per E-Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist.
 Bei dieser Art der Kommunikation werden sie daher keine Ansprüche geltend machen, die durch das Fehlen einer Verschlüsselung begründet sind, außer soweit zuvor eine Verschlüsselung vereinbart worden ist.
 3. Störungen bei der Leistungserbringung
 3.1.
 Wenn eine Ursache, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, einschließlich Streik oder Aussperrung, die Termineinhaltung beeinträchtigt („Störung“), verschieben sich die Termine um die Dauer der Störung, erforderlichenfalls einschließlich einer angemessenen Wiederanlaufphase. Ein Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner über die Ursache einer in seinem Bereich aufgetretenen Störung und die Dauer der Verschiebung unverzüglich zu unterrichten.
 3.2.
 Erhöht sich der Aufwand aufgrund einer Störung, kann der Anbieter auch die Vergütung des Mehraufwands verlangen, außer der Kunde hat die Störung nicht zu vertreten und deren Ursache liegt außerhalb seines Verantwortungsbereichs.
 3.3.
 Wenn der Kunde wegen nicht ordnungsgemäßer Leistung des Anbieters vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann oder solches behauptet, wird der Kunde auf Verlangen des Anbieters innerhalb angemessen gesetzter Frist schriftlich erklären, ob er diese Rechte geltend macht oder weiterhin die Leistungserbringung wünscht. Bei einem Rücktritt hat der Kunde dem Anbieter den Wert zuvor bestehender Nutzungsmöglichkeiten zu erstatten; gleiches gilt für Verschlechterungen durch bestimmungsgemäßen Gebrauch.
 Gerät der Anbieter mit der Leistungserbringung in Verzug, ist der Schadens und Aufwendungsersatz des Kunden wegen des Verzugs für jede vollendete Woche des Verzugs beschränkt auf 0,5 % des Preises für den Teil der vertraglichen Leistung, der auf Grund des Verzugs nicht genutzt werden kann. Die Verzugshaftung ist begrenzt auf insgesamt höchstens 5 % der Vergütung für sämtliche, vom Verzug betroffene vertragliche Leistungen; bei Dauerschuldverhältnissen bezogen auf die Vergütung für die jeweils betroffenen Leistungen für das volle Kalenderjahr.  Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss vereinbarter Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Dies gilt nicht, soweit ein Verzug auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Anbieters beruht.
 3.4.
 Bei einer Verzögerung der Leistung hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein Rücktrittsrecht nur, wenn die Verzögerung vom Anbieter zu vertreten ist. Macht der Kunde wegen der Verzögerung berechtigt Schadens oder Aufwendungsersatz statt der Leistung geltend, so ist er berechtigt, für jede vollendete Woche der Verzögerung 1 % des Preises für den Teil der vertraglichen Leistung zu verlangen, der auf Grund der Verzögerung nicht genutzt werden kann, jedoch insgesamt höchstens 10 % dieses Preises; bei Dauerschuldverhältnissen bezogen auf die Vergütung für die jeweils betroffenen Leistungen für das volle Kalenderjahr. Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss vereinbarter Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung.
 4. Sachmängel und Aufwendungsersatz
 4.1.
 Der Anbieter leistet Gewähr für die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Leistungen. Für eine nur unerhebliche Abweichung der Leistungen des Anbieters von der vertragsgemäßen Beschaffenheit bestehen keine Ansprüche wegen Sachmängeln.
 Ansprüche wegen Mängeln bestehen auch nicht bei übermäßiger oder unsachgemäßer Nutzung, natürlichem Verschleiß, Versagen von Komponenten der Systemumgebung. Gleiches gilt bei nicht reproduzierbaren oder anderweitig durch den Kunden nachweisbaren Softwarefehlern. Dies gilt auch bei Schäden aufgrund besonderer äußerer Einﬂüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Ansprüche wegen Mängeln bestehen ebenfalls nicht bei nachträglicher Veränderung oder Instandsetzung durch den Kunden oder Dritte, außer diese erschwert die Analyse und die Beseitigung eines Sachmangels nicht.
 Für Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziffer 6 ergänzend.
 4.2.
 Die Verjährungsfrist für Sachmangelansprüche beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen für den Rückgriff nach § 478 BGB bleiben unberührt.
 Gleiches gilt, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pﬂichtverletzung des Anbieters, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheitsowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
 Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Kunden durch den Anbieter führt nur zur Hemmung der Verjährung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein Neubeginn der Verjährung tritt dadurch nicht ein.
 Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf die Verjährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einﬂuss haben.
 4.3.
 Rückgriffsansprüche bei Verträgen über digitale Produkte gemäß § 327u BGB bleiben von den Ziffern 4.1 und 4.2 unberührt.
 Macht ein Abnehmer gegenüber dem Kunden einen etwaigen Anspruch geltend, der zu einem Rückgriffsanspruch führen kann, wird der Kunde den Anbieter unverzüglich über den geltend gemachten Anspruch und die für dessen Beurteilung notwendigen sowie nützlichen weiteren Informationen in Kenntnis setzen. Der Kunde wird dem Anbieter die Möglichkeit verschaffen, den vom Abnehmer des Kunden geltend gemachten Anspruch zu befriedigen, außer soweit dies für den Kunden unzumutbar ist. Der Kunde und der Anbieter werden sich mit dem Ziel abstimmen und zusammenarbeiten, einen berechtigten Anspruch des Abnehmers des Kunden möglichst aufwands- und kostengünstig zu befriedigen.
 4.4.
 Der Anbieter kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit
 a) er aufgrund einer Meldung tätig wird, ohne dass ein Mangel vorliegt, außer der Kunde konnte mit zumutbarem Aufwand nicht erkennen, dass kein Mangel vorlag, oder
 b) eine gemeldete Störung nicht reproduzierbar oder anderweitig durch den Kunden als Mangel nachweisbar ist, oder
 c) zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pﬂichten des Kunden (siehe auch Ziffern 2.2, 2.3, 2.4 und 5.2) anfällt.
 5. Rechtsmängel
 5.1.
 Für Verletzungen von Rechten Dritter durch seine Leistung haftet der Anbieter nur, soweit die Leistungvertragsgemäß und insbesondere in der vertraglich vereinbarten, sonst in der vorgesehenen Einsatzumgebung unverändert eingesetzt wird.
 Der Anbieter haftet für Verletzungen von Rechten Dritter nur innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie am Ort der vertragsgemäßen Nutzung der Leistung. Ziffer 4.1 Satz 1 gilt entsprechend.
 5.2.
 Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden geltend, dass eine Leistung des Anbieters seine Rechte verletzt, benachrichtigt der Kunde unverzüglich den Anbieter. Der Anbieter und ggf. dessen Vorlieferanten sind berechtigt, aber nicht verpﬂichtet, soweit zulässig die geltend gemachten Ansprüche auf eigene Kosten abzuwehren.
 Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche Dritter anzuerkennen, bevor er dem Anbieter angemessen Gelegenheit gegeben hat, die Rechte Dritter auf andere Art und Weise abzuwehren.
 5.3.
 Werden durch eine Leistung des Anbieters Rechte Dritter verletzt, wird der Anbieter nach eigener Wahl und auf eigene Kosten
 a) dem Kunden das Recht zur Nutzung der Leistung verschaffen oder
 b) die Leistung rechtsverletzungsfrei gestalten oder
 c) die Leistung unter Erstattung der dafür vom Kunden geleisteten Vergütung (abzüglich einer angemessenen Nutzungsentschädigung) zurücknehmen, wenn der Anbieter keine andere Abhilfe mit angemessenem Aufwand erzielen kann.
 Die Interessen des Kunden werden dabei angemessen berücksichtigt.
 5.4.
 Ansprüche des Kunden wegen Rechtsmängeln verjähren entsprechend Ziffer 4.2. Für Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gilt Ziffer 6 ergänzend, für zusätzlichen Aufwand des Anbieters gilt Ziffer 4.3 entsprechend.
 6. Allgemeine Haftung des Anbieters
 6.1.
 Der Anbieter haftet dem Kunden stets
 a) für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden,
 b) nach dem Produkthaftungsgesetz und
 c) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die der Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.
 6.2.
 Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit er eine wesentliche Vertragspﬂicht verletzt hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
 Diese Haftung ist bei Sach und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt.  Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen.
 Für einen einzelnen Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert begrenzt, bei laufender Vergütung auf die Höhe der Vergütung pro Vertragsmonat, jedoch nicht auf weniger als € 50. Für die Verjährung gilt Ziffer 4.2 entsprechend. Die Vertragspartner können bei Vertragsabschluss eine weitergehende Haftung, üblicherweise gegen eine gesonderte Vergütung, schriftlich vereinbaren. Vorrangig ist eine individuell vereinbarte Haftungssumme. Die Haftung gemäß Ziffer 6.1 bleibt von diesem Absatz unberührt.
 Ergänzend und vorrangig ist die Haftung des Anbieters wegen leichter Fahrlässigkeit aus dem jeweiligen Vertrag und seiner Durchführung auf Schadens und Aufwendungsersatz unabhängig vom Rechtsgrund insgesamt begrenzt auf den in diesem Vertrag vereinbarten Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Die Haftung gemäß Ziffer 6.1 b) bleibt von diesem Absatz unberührt.
 6.3.
 Aus einer Garantieerklärung haftet der Anbieter nur auf Schadensersatz, wenn dies in der Garantie ausdrücklich übernommen wurde. Diese Haftung unterliegt bei leichter Fahrlässigkeit den Beschränkungen gemäß Ziffer 6.2.
 6.4.
 Bei notwendiger Wiederherstellung von Daten oder Komponenten (etwa Hardware, Software) haftet derAnbieter nur für denjenigen Aufwand, der für die Wiederherstellung bei ordnungsgemäßer Datensicherung und Ausfallvorsorge durch den Kunden erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit des Anbieters tritt diese Haftung nur ein, wenn der Kunde vor dem Störfall eine der Art der Daten und Komponenten angemessene Datensicherung und Ausfallvorsorge durchgeführt hat. Dies gilt nicht, soweit dies als Leistung des Anbieters vereinbart ist.
 6.5.
 Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsansprüche des Kunden gegen den Anbieter gelten Ziffern 6.1 bis 6.4 entsprechend. Ziffern 3.3 und 3.4 bleiben unberührt.
 7. Datenschutz
 Der Kunde wird mit dem Anbieter datenschutzrechtlich notwendige Vereinbarungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten abschließen.
 8. Sonstiges
 8.1.
 Der Kunde wird für die Lieferungen oder Leistungen anzuwendende Import-und Export-Vorschriften eigenverantwortlich beachten, insbesondere solche der USA. Bei grenzüberschreitender Lieferung oder Leistung trägt der Kunde anfallende Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben. Der Kunde wird gesetzliche oder behördliche Verfahren im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Lieferungen oder Leistungen eigenverantwortlich abwickeln, außer soweit anderes ausdrücklich vereinbart ist.
 8.2.
 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
 8.3.
 Der Anbieter erbringt seine Leistungen unter Zugrundelegung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). AGB des Kunden ﬁnden keine Anwendung, auch wenn der Anbieter solchen nicht ausdrücklich widersprochen hat.
 Die Annahme der Leistungen durch den Kunden gilt als Anerkennung der AGB des Anbieters unter Verzicht auf AGB des Kunden.
 Andere Bedingungen sind nur verbindlich, wenn der Anbieter sie schriftlich anerkannt hat; ergänzend gelten dann die AGB des Anbieters.
 8.4.
 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen nur schriftlich vereinbart werden. Soweit Schriftform vereinbart ist (z.B. für Kündigungen, Rücktritt), genügt Textform nicht.
 8.5.
 Gerichtsstand gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Anbieters. Der Anbieter kann den Kunden auch an dessen Sitz verklagen.
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Vertragsbedingungen für die Nutzung von Software über das Internet
 (Software as a Service)
 SaaS Roy Consulting, Version 3.0
 1. Leistungen
 1.1.
 Der Anbieter stellt die vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere den Zugang zur Software, in seinem Verfügungsbereich (ab Schnittstelle Rechenzentrum zum Internet) bereit. Der Leistungsumfang, die Beschaﬀenheit, der Verwendungszweck und die Einsatzbedingungen der vertragsgegenständlichen Leistungen ergeben sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung, ergänzend aus der Bedienungsanleitung der Software.
 1.2.
 Darüber hinausgehende Leistungen, etwa die Entwicklung kundenindividueller Lösungen oder erforderliche Anpassungen bedürfen eines gesonderten Vertrages.
 1.3.
 Der Anbieter kann aktualisierte Versionen der Software bereitstellen.
 Der Anbieter wird den Kunden über aktualisierte Versionen und entsprechende Nutzungshinweise auf elektronischem Wege informieren und diese entsprechend verfügbar machen.
 2. Nutzungsumfang
 2.1.
 Die vertragsgegenständlichen Leistungen dürfen nur durch den Kunden und nur zu den im Vertrag vereinbarten Zwecken verwendet werden. Der Kunde darf während der Laufzeit des Vertrages auf die vertragsgegenständlichen Leistungen mittels Telekommunikation (über das Internet) zugreifen und mittels eines Browsers oder einer anderen geeigneten Anwendung (z.B. „App“) die mit der Software verbundenenFunktionalitäten vertragsgemäß nutzen. Darüber hinausgehende Rechte, insbesondere an der Software oder den ggf. bereitgestellten Infrastrukturleistungen im jeweiligen Rechenzentrum erhält der Kunde nicht. Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters.
 2.2.
 Der Kunde darf die Software insbesondere nicht über den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus in Anspruch nehmen oder von Dritten nutzen lassen oder sie Dritten zugänglich machen.  Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, Software oder Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, zu vermieten oder zu verleihen.
 2.3.
 Der Anbieter ist berechtigt, angemessene technische Maßnahmen zum Schutz vor einer nichtvertragsgemäßen Nutzung zu treﬀen. Der vertragsgemäße Einsatz der Leistungen darf dadurch nicht mehr als nur unwesentlich beeinträchtigt werden.
 2.4.
 Im Falle eines vertragswidrigen Überschreitens des Nutzungsumfangs durch einen Nutzer oder im Falle einer unberechtigten Nutzungsüberlassung hat der Kunde dem Anbieter auf Verlangen unverzüglich sämtliche ihm verfügbaren Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche wegen der vertragswidrigen Nutzung zu machen, insbesondere Name und Anschrift des Nutzers mitzuteilen.
 2.5.
 Der Anbieter kann die Zugangsberechtigung des Kunden widerrufen und / oder den Vertrag kündigen, wenn der Kunde die ihm gestattete Nutzung erheblich überschreitet oder gegen Regelungen zum Schutz vor unberechtigter Nutzung verstößt. Damit verbunden kann der Anbieter den Zugriﬀ auf die vertraglichen Leistungen unterbrechen bzw. sperren. Der Anbieter hat dem Kunden vorher grundsätzlich eine angemessene Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Der alleinige Widerruf der Zugangsberechtigung gilt nicht zugleich als Kündigung des Vertrages. Den Widerruf der Zugangsberechtigung ohne Kündigung kann der Anbieter nur für eine angemessene Frist, maximal 3 Monate, aufrechterhalten.
 2.6.
 Der Anspruch des Anbieters auf eine Vergütung für die über die vereinbarte Nutzung hinausgehende Nutzung bleibt unberührt.
 2.7.
 Der Kunde hat einen Anspruch auf Wiedereinräumung der Zugangsberechtigung und der Zugriﬀsmöglichkeit, nachdem er nachgewiesen hat, dass er die vertragswidrige Nutzung eingestellt und eine zukünftige vertragswidrige Nutzung unterbunden hat.
 3. Verfügbarkeit, Leistungsmängel
 3.1.
 Die Verfügbarkeit der bereitgestellten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.
 3.2.
 Bei einer nur unerheblichen Minderung der Tauglichkeit der Leistungen zum vertragsgemäßen Gebrauch bestehen keine Ansprüche des Kunden wegen Mängeln. Die verschuldensunabhängige Haftung des Anbieters wegen Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhanden waren, ist ausgeschlossen.
 3.3.
 § 578b BGB bleibt unberührt.
 4. Datenschutz
 4.1.
 Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten des Kunden oder aus dessen Bereich zugreifen kann, wird er ausschließlich als Auftragsverarbeiter tätig und diese Daten nur zur Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen. Der Anbieter wird Weisungen des Kunden für den Umgang mit diesen Daten beachten. Der Kunde trägt etwaige nachteilige Folgen solcher Weisungen für die Vertragsdurchführung. Der Kunde wird mit dem Anbieter die Details für den Umgang des Anbieters mit den Daten des Kunden nach dendatenschutzrechtlichen Anforderungen vereinbaren.
 4.2.
 Der Kunde bleibt sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen Sinne derVerantwortliche. Verarbeitet der Kunde im Zusammenhang mit dem Vertrag personenbezogene Daten(einschließlich Erhebung und Nutzung), so steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren,insbesondere datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes den Anbieter von Ansprüchen Dritter frei.
 4.3.
 Für das Verhältnis zwischen Anbieter und Kunde gilt: Gegenüber der betroffenen Person trägt die Verantwortung für die Verarbeitung (einschließlich Erhebung und Nutzung) personenbezogener Daten der Kunde, außer soweit der Anbieter etwaige Ansprüche der betroffenen Person wegen einer ihm zuzurechnenden Pﬂichtverletzung zu vertreten hat. Der Kunde wird etwaige Anfragen, Anträge und Ansprüche der betroffenen Person verantwortlich prüfen, bearbeiten und beantworten. Das gilt auch bei einer Inanspruchnahme des Anbieters durch die betroffene Person. Der Anbieter wird den Kunden im Rahmen seiner Pﬂichten unterstützen.
 4.4.
 Der Anbieter gewährleistet, dass Daten des Kunden ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gespeichert werden, soweit nichts anderes vereinbart ist.
 5. Pﬂichten des Kunden
 5.1.
 Der Kunde hat die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Zugangsberechtigungen sowie Identiﬁkations und Authentiﬁkationsinformationen vor dem Zugriﬀ durch Dritte zu schützen und nicht an Unberechtigte weiterzugeben.
 5.2.
 Der Kunde ist verpﬂichtet, den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter aufgrund von Rechtsverletzungen freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des Leistungsgegenstands durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen. Erkennt der Kunde oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pﬂicht zur unverzüglichen Unterrichtung des Anbieters.
 5.3.
 Der Kunde hat vom Anbieter zur Verfügung gestellte Möglichkeiten zu nutzen, seine Daten in seinem originären Verantwortungsbereich zu sichern.
 6. Vertragswidrige Nutzung, Schadensersatz
 Für jeden Fall, in dem im Verantwortungsbereich des Kunden unberechtigt eine vertragsgegenständliche Leistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde jeweils Schadensersatz in Höhe derjenigen Vergütung zuleisten, die für die vertragsgemäße Nutzung im Rahmen der für diese Leistung geltenden Mindestvertragsdauer angefallen wäre. Der Nachweis, dass der Kunde die unberechtigte Nutzung nicht zuvertreten hat oder kein oder ein wesentlich geringerer Schaden vorliegt, bleibt dem Kunden vorbehalten. Der Anbieter bleibt berechtigt, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
 7. Störungsmanagement
 7.1.
 Der Anbieter wird Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen, den vereinbarten Störungskategorien (Ziﬀer 7.3) zuordnen und anhand dieser Zuordnung die vereinbarten Maßnahmen zur Analyse und Bereinigung von Störungen durchführen.
 7.2.
 Der Anbieter wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen und jeweils mit einer Kennung versehen. Auf Anforderung des Kunden bestätigt ihm der Anbieter den Eingang einer Störungsmeldung unter Mitteilung der vergebenen Kennung.
 7.3.
 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter entgegengenommene Störungsmeldungen nach erster Sichtung einer der folgenden Kategorien zuordnen:
 a) Schwerwiegende Störung
 Die Störung beruht auf einem Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen, der die Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der Software, unmöglich macht oder nur mitschwerwiegenden Einschränkungen erlaubt. Der Kunde kann dieses Problem nicht in zumutbarer Weise umgehen und deswegen unaufschiebbare Aufgaben nicht erledigen.
 b) Sonstige Störung
 Die Störung beruht auf einem Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen, der die Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der Software, durch den Kunden mehr als nur unwesentlich einschränkt, ohne dass eine schwerwiegende Störung vorliegt.
 c) Sonstige Meldung
 Störungsmeldungen, die nicht in die Kategorien a) und b) fallen, werden den sonstigen Meldungen zugeordnet. Sonstige Meldungen werden vom Anbieter nur nach den dafür getroﬀenen Vereinbarungen behandelt.
 7.4.
 Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und sonstige Störungen wird der Anbieter unverzüglich anhand der vom Kunden mitgeteilten Umstände entsprechende Maßnahmen einleiten, um zunächst die Störungsursache zu lokalisieren.
 Stellt sich die mitgeteilte Störung nach erster Analyse nicht als Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der bereitgestellten Software, dar, teilt der Anbieter dies dem Kunden unverzüglich mit.
 Sonst wird der Anbieter entsprechende Maßnahmen zur weitergehenden Analyse und zur Bereinigung der mitgeteilten Störung veranlassen oder – bei Drittsoftware – die Störungsmeldung zusammen mit seinen Analyseergebnissen dem Vertreiber oder Hersteller der Drittsoftware mit der Bitte um Abhilfe übermitteln.
 Der Anbieter wird dem Kunden ihm vorliegende Maßnahmen zur Umgehung oder Bereinigung eines Fehlers der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der bereitgestellten Software, etwa Handlungsanweisungen oder Korrekturen der bereitgestellten Software, unverzüglich zur Verfügung stellen.
 Der Kunde wird solche Maßnahmen zur Umgehung oder Bereinigung von Störungen unverzüglich übernehmenund dem Anbieter bei deren Einsatz etwa verbleibende Störungen unverzüglich erneut melden.
 8. Ansprechstelle (Hotline)
 8.1.
 Vertragliche Leistungen
 Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle für den Kunden ein (Hotline). Diese Stelle bearbeitet die Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvoraussetzungen und bedingungen der bereitgestellten Software sowie zu einzelnen funktionalen Aspekten.
 8.2.
 Annahme und Bearbeitung von Anfragen
 Voraussetzung für die Annahme und Bearbeitung von Anfragen ist, dass der Kunde gegenüber dem Anbieter fachlich und technisch entsprechend qualiﬁziertes Personal benennt, das intern beim Kunden mit der Bearbeitung von Anfragen der Anwender der bereitgestellten Software beauftragt ist. Der Kunde ist verpﬂichtet, nur über dieses dem Anbieter benannte Personal Anfragen an die Hotline zu richten und dabei vom Anbieter gestellte Formulare zu verwenden. Die Hotline nimmt solche Anfragen per E-Mail, Telefax und Telefon während der üblichen Geschäftszeiten des Anbieters entgegen.
 Die Hotline wird ordnungsgemäße Anfragen im üblichen Geschäftsgang bearbeiten und soweit möglich beantworten. Die Hotline kann zur Beantwortung auf dem Kunden zugängliche Dokumentationen und sonstige Ausbildungsmittel für die bereitgestellte Software verweisen. Soweit eine Beantwortung durch die Hotline nicht oder nicht zeitnah möglich ist, wird der Anbieter – soweit dies ausdrücklich vereinbart ist – die Anfrage zur Bearbeitung weiterleiten, insbesondere Anfragen zu nicht von ihm hergestellter Software.
 Weitergehende Leistungen der Hotline, etwa andere Ansprechzeiten und fristen sowie Rufbereitschaften oder Einsätze des Anbieters vor Ort beim Kunden sind vorab ausdrücklich zu vereinbaren.
 9. Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung
 9.1.
 Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgt ab dem im Vertrag bezeichneten Datum zunächst für die Dauer der im Vertrag vereinbarten Laufzeit. Während dieser Mindestlaufzeit ist eine vorzeitige ordentliche Kündigung beidseitig ausgeschlossen.
 9.2.
 Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, frühestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit.  Geschieht dies nicht, verlängert sich der Vertrag jeweils um einen weiteren Monat, sofern er nicht mit einer Frist von einem Monaten zum Ablauf des jeweiligen Verlängerungszeitraums ordentlich gekündigt wurde.
 9.3.
 Das Recht jedes Vertragspartners zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
 9.4.
 Jede Kündigungserklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Es gilt Ziﬀer 8.4 AV Roy Consulting.
 9.5.
 Der Kunde wird rechtzeitig vor Beendigung des Vertrages seine Datenbestände eigenverantwortlich sichern (etwa durch Download). Auf Wunsch wird der Anbieter den Kunden dabei unterstützen, es gilt Ziﬀer 4.4 AV Roy Consulting. Eine Zugriﬀmöglichkeit des Kunden auf diese Datenbestände wird nach Beendigung des Vertrages schon aus datenschutzrechtlichen Gründen regelmäßig nicht mehr gegeben sein.
 10. Geltung der AV Roy Consulting
 Ergänzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen von Roy Consulting (AV Roy Cunsulting).
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